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Einleitung

Das europäische Agenturwesen hat im letzten Jahrzehnt stark an Bedeu‐
tung gewonnen. Seit zweieinhalb Jahrzehnten wurden in zunehmendem
Ausmaß neue Agenturen errichtet und Schlüsselaufgaben der Europä‐
ischen Kommission an diese Agenturen delegiert. Auf diese Weise ist ein
umfangreicher und aus Sicht der privaten Akteure oft undurchsichtiger
Verwaltungsapparat bestehend aus mittlerweile 30 Regulierungsagenturen,
sechs Agenturen der ehemaligen zweiten und dritten Säule, sechs Exekuti‐
vagenturen und einigen sonstigen Unionsagenturen entstanden. Eine wei‐
tere Regulierungsagentur befindet sich derzeit in Gründung.1

Die vorliegende Arbeit wird sich mit einem in der Literatur bislang ver‐
nachlässigten Aspekt des europäischen Agenturwesens auseinandersetzen,
namentlich mit dem Rechtsschutz privater Akteure gegen bindende Ent‐
scheidungen der Regulierungsagenturen. Die Arbeit hat zum Ziel, die Fra‐
gen nach der primärrechtlichen und demokratischen Legitimation der Re‐
gulierungsagenturen aus der Perspektive des Rechtsschutzes neu zu stellen
und – darauf aufbauend – eine kritische Analyse der Bedingungen und der
Effektivität des Rechtsschutzes aus dem Blickwinkel der privaten Akteure
und im Lichte der Grundrechte vorzunehmen. Auf dieser Grundlage sollen
die Rechtsschutzmechanismen schließlich bewertet, eventuell bestehende
Rechtsschutzdefizite herausgestellt und Vorschläge zur Verbesserung der
Rechtsschutzsituation der privaten Akteure unterbreitet werden.

Da es im Rahmen einer einzigen Studie nicht möglich ist, die Rechts‐
schutzmechanismen aller Regulierungsagenturen gleichermaßen zu be‐
rücksichtigen, wird die vorliegende Arbeit im Hinblick auf den Rechts‐
schutz gegen bindende Entscheidungen von Regulierungsagenturen als
konkrete Fallbeispiele das Amt der Europäischen Union für geistiges Ei‐
gentum (European Union Intellectual Property Office, EUIPO) und das
Gemeinschaftliche Sortenamt (Community Plant Variety Office, CPVO)
heranziehen. Nichtsdestoweniger wird jedoch – insbesondere im Zuge der
Analyse der Rechtsprechung – auch auf andere Regulierungsbehörden, die

1.

1 Vgl. http://europa.eu/about-eu/agencies/index_de.htm (Stand: August 2016).
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befugt sind, gegenüber Dritten rechtlich bindende Entscheidungen zu tref‐
fen, einzugehen sein.

Regulierungsagenturen im Fokus

Die im Kontext der vorliegenden Arbeit relevanten europäischen Agentu‐
ren lassen sich grundsätzlich in zwei Kategorien unterscheiden: die unab‐
hängigen Regulierungsagenturen, die im Fokus der vorliegenden Arbeit
stehen, sowie die Exekutivagenturen, die aufgrund ihrer Sonderstellung im
Rahmen dieser Untersuchung weitgehend ausgeblendet bleiben.

Exekutivagenturen dienen der Unterstützung der Kommission bei der
Durchführung von spezifischen Unionsprogrammen und sind daher in
ihrer zeitlichen Existenz wie auch bezüglich ihrer Aufgaben, die regelmä‐
ßig in reinen Verwaltungsaufgaben bestehen, auf das jeweilige Programm
beschränkt. Sie besitzen genau wie Regulierungsagenturen eigene Rechts‐
persönlichkeit, unterstehen im Gegensatz zu den Regulierungsagenturen
jedoch der direkten Kontrolle der Europäischen Kommission und stehen
daher in einem besonderen Näheverhältnis zur Kommission. Exekutiva‐
genturen werden auf Grundlage der Exekutivagenturverordnung, welche
das Statut für alle Exekutivagenturen einheitlich festlegt, eingerichtet.2
Derzeit existieren sechs derartige Exekutivagenturen.

Regulierungsagenturen sind hingegen relativ unabhängige und mit eige‐
ner Rechtspersönlichkeit ausgestattete Einrichtungen der Europäischen
Union, die jeweils mit spezifischen Aufgaben betraut und im Allgemeinen
auf Dauer angelegt sind.3 Für die Errichtung von Regulierungsagenturen
besteht keine gemeinsame Rechtsgrundlage. Sie werden jeweils durch eine
eigene spezifische Gründungsverordnung eingerichtet. Den Regulierungs‐
agenturen liegt somit kein gemeinsames Konzept zugrunde. Folge davon
sind von der Europäischen Kommission selbst monierte Mängel, die ins‐

1.1.

2 Verordnung (EG) 58/2003 des Rates vom 19. Dezember 2002 zur Festlegung des
Statuts der Exekutivagenturen, die mit bestimmten Aufgaben bei der Verwaltung
von Gemeinschaftsprogrammen beauftragt werden, ABl. L 11 vom 19.12.2002,
S. 8.

3 Fischer-Appelt, Agenturen der Europäischen Gemeinschaft (1999), S. 38.

1. Einleitung
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besondere die Kohärenz, Effizienz, Rechenschaftspflicht und Transparenz
dieser Agenturen betreffen.4

Dementsprechend sind auch die den einzelnen Regulierungsagenturen
zugewiesenen Aufgabenbereiche und Befugnisse sehr unterschiedlich.
Während manche Agenturen primär der Daten- und Informationsbeschaf‐
fung oder der technischen und wissenschaftlichen Beratung der Europä‐
ischen Kommission dienen, nehmen andere Agenturen operative Aufga‐
ben wahr oder besitzen sogar die Befugnis, rechtlich bindende Einzelfall‐
entscheidungen gegenüber Dritten zu treffen. Innerhalb der Regulierungs‐
agenturen können somit wiederum zwei Kategorien unterschieden werden:
einerseits Agenturen, die befugt sind, selbst gegenüber Dritten rechtlich
bindende Einzelfallentscheidungen zu treffen, und andererseits Agenturen,
denen maßgebliche Entscheidungsbefugnisse – zumindest in formaler
Hinsicht – fehlen.

Der Fokus der vorliegenden Arbeit richtet sich auf die Entscheidungs‐
befugnisse der Regulierungsagenturen und insbesondere auf den Rechts‐
schutz von privaten Akteuren gegen Entscheidungen der Regulierungs‐
agenturen. Im besonderen Interesse der vorliegenden Arbeit liegen somit
erstere Agenturen, also diejenigen, die befugt sind, gegenüber Dritten
rechtlich bindende Einzelfallentscheidungen zu treffen. Dabei handelt es
sich derzeit um neun Regulierungsagenturen, die nachfolgend in zeitlicher
Reihung angegeben werden: das im Jahr 1993 als Harmonisierungsamt für
den Binnenmarkt eingerichtete und 2016 umbenannte5 Amt der Europä‐
ischen Union für geistiges Eigentum, das im Jahr 1994 eingerichtete Ge‐
meinschaftsrechtliche Sortenamt (CPVO), die im Jahr 2002 eingerichtete
Europäische Agentur für Flugsicherheit (EASA), die im Jahr 2006 einge‐
richtete Europäische Agentur für chemische Stoffe (ECHA) und die im
Jahr 2009 eingerichtete Agentur für Zusammenarbeit der Energieregulie‐
rungsbehörden (ACER); hinzu kommen noch die drei im Jahr 2010 errich‐

4 Mitteilung der Kommission vom 11.03.2008, Europäische Agenturen – Mögliche
Perspektiven, KOM(2008) 135 endg., S. 7.

5 Verordnung (EU) 2015/2424 des Europäischen Parlaments und des Rates vom
16. Dezember 2015 zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 207/2009 des Rates
über die Gemeinschaftsmarke und der Verordnung (EG) Nr. 2868/95 der Kommissi‐
on zur Durchführung der Verordnung (EG) Nr. 40/94 des Rates über die Gemein‐
schaftsmarke und zur Aufhebung der Verordnung (EG) Nr. 2869/95 der Kommissi‐
on über die an das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt (Marken, Muster und
Modelle) zu entrichtenden Gebühren, ABl. L 341 vom 24.12.2015, S. 21, Erwä‐
gungsgrund 2.

1.1. Regulierungsagenturen im Fokus
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teten Finanzaufsichtsbehörden: die Europäische Bankenaufsichtsbehörde
(EBA), die Europäische Wertpapier- und Börsenaufsichtsbehörde (ESMA)
sowie die Europäische Aufsichtsbehörde für das Versicherungswesen und
die betriebliche Altersversorgung (EIOPA). Alle drei ursprünglich als be‐
ratende Ausschüsse eingerichteten Institutionen wurden Ende 2010 auf‐
grund der Finanzkrise in unabhängige Regulierungsbehörden überführt
und dabei ebenfalls mit der Befugnis ausgestattet, rechtlich bindende Ein‐
zelfallentscheidungen zu treffen. Diesen Agenturen folgte jüngst der Aus‐
schuss für die einheitliche Abwicklung von Kreditinstituten und bestimm‐
ten Wertpapierfirmen (SRB), der 2014 errichtet und ebenfalls mit Ent‐
scheidungsbefugnissen ausgestattet wurde.

Begründung des Fallbeispiels Amt der Europäischen Union für
geistiges Eigentum

Nicht zuletzt aufgrund der Vielfältigkeit und der Unterschiedlichkeit der
den einzelnen Regulierungsagenturen übertragenen Aufgaben und Befug‐
nisse ist es im Rahmen einer einzigen Studie nicht möglich, die spezifi‐
schen Rechtsschutzmechanismen aller Regulierungsagenturen gleicherma‐
ßen zu berücksichtigen. Die vorliegende Arbeit wird daher im Hinblick
auf den Rechtsschutz gegen bindende Entscheidungen die Rechtsschutz‐
mechanismen des Amtes der Europäischen Union für geistiges Eigentum
(EUIPO) sowie des Gemeinschaftlichen Sortenamtes (CPVO) als konkrete
Fallbeispiele heranziehen.

Die Entscheidung fiel deswegen auf diese beiden Agenturen, weil diese
eine besonders hohe Anzahl von Einzelfallentscheidungen treffen und
über ein ausgeprägtes, zweistufiges internes Rechtsschutzsystem verfügen.
Darüber hinaus war das Amt der Europäischen Union für geistiges Eigen‐
tum, das seit dem Jahr 1993 als Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt
existiert, die erste Agentur, die mit der Befugnis ausgestattet wurde, ge‐
genüber Dritten rechtlich bindende Einzelfallentscheidungen zu treffen.
Dem Beschwerdeverfahren vor dem Amt der Europäischen Union für
geistiges Eigentum folgend wurde auch das Verfahren vor dem Sortenamt,
das 1994 errichtet wurde, nachgestaltet. Nichtsdestotrotz weisen die
Rechtsschutzsysteme dieser beiden Ämter kleine Unterschiede auf. Damit
scheint die Gegenüberstellung dieser beiden Verfahren geeignet, um he‐
rauszustellen, welche Auswirkungen bereits geringfügige Modifikationen
im Rechtstext auf den Individualrechtsschutz nehmen können beziehungs‐
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weise welche Strategien der Unionsgesetzgeber bei der Ausgestaltung der
agenturinternen Verfahren verfolgt.

Problemaufriss

Die vorliegende Arbeit ist von zwei Hauptaspekten getragen: An erster
Stelle soll die Frage nach der primärrechtlichen und der demokratischen
Legitimation der Europäischen Regulierungsagenturen aus dem Blickwin‐
kel des Rechtsschutzes abgehandelt werden. Dieser Teil der Arbeit soll
gleichzeitig auch zu einem besseren Verständnis des Wesens und der
Funktionen der Europäischen Regulierungsagenturen und der mit der Er‐
richtung von Regulierungsagenturen grundsätzlich einhergehenden Pro‐
blematik beitragen. Auf dieser Grundlage soll an zweiter Stelle, und dies
bildet den Kern der Arbeit, eine Analyse der Bedingungen und der Effek‐
tivität des Rechtsschutzes gegen bindende Entscheidungen der Regulie‐
rungsagenturen aus dem Blickwinkel der privaten Akteure und im Lichte
der Charta der Grundrechte der Europäischen Union6 sowie der Europä‐
ischen Menschenrechtskonvention7 vorgenommen werden. Folgender Pro‐
blemaufriss bildet den Ausgangspunkt für die vorliegende Arbeit.

Die Frage nach der Legitimation der Regulierungsagenturen

Das europäische Agenturwesen steht durchaus in der Kritik. So werden
sowohl im Hinblick auf die Errichtung von Regulierungsagenturen als
auch auf die Übertragung von Verwaltungsaufgaben und Entscheidungsbe‐
fugnissen an die genannten Agenturen rechtliche und demokratiepolitische
Einwände erhoben, die mit der Frage nach der primärrechtlichen und der
demokratischen Legitimation der Regulierungsagenturen zusammenge‐
fasst werden können.

Zunächst stellt sich mit Blick auf das Subsidiaritätsprinzip des Art. 5
Abs. 3 AEUV die ganz grundsätzliche Frage, inwieweit die Union befugt
ist, durch die Errichtung zentraler verselbstständigter Verwaltungsapparate
den Mitgliedstaaten Verwaltungsaufgaben zu entziehen und somit Abstri‐

1.3.
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6 ABl. C 326 vom 26.10.2012, S. 391; in Kraft getreten am 01.12.2009.
7 Konvention zum Schutz der Menschenrechte und Grundfreiheiten, Konvention

Nr. 005 des Europarats vom 04.11.1950; in Kraft getreten am 03.09.1953.
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che vom Grundsatz des dezentralen Vollzuges von Unionsrecht durch die
Mitgliedstaaten zu machen. In diesem Punkt besteht jedenfalls ein nicht
unbeachtlicher Interpretationsspielraum. Mit dem Transfer von Verwal‐
tungsaufgaben in die Unionseigenverwaltung ist zudem auch die Verschie‐
bung des Rechtsschutzes von den innerstaatlichen Gerichten auf die uni‐
onsrechtlichen Instanzen verbunden.

Diese Problematik verschärft sich durch die Tatsache, dass das Primär‐
recht keine ausdrückliche Rechtsgrundlage für die Errichtung von Regu‐
lierungsagenturen enthält. Wie selbst der Gerichtshof der Europäischen
Union (Gerichtshof) anmerkte, enthalten die Verträge keine Vorschrift,
welche die Übertragung von Zuständigkeiten auf eine Einrichtung oder
sonstige Stelle der Union vorsieht, jedoch gehen mehrere Vorschriften des
AEUV vom Bestehen einer solchen Möglichkeit aus.8 Die zur Errichtung
von Regulierungsagenturen erlassenen sogenannten Gründungsverordnun‐
gen stützen sich daher entweder auf politikspezifische Bestimmungen des
Primärrechts und werden folglich im Mitentscheidungsverfahren ange‐
nommen, oder aber – wenn eine politikspezifische Ermächtigung nicht in
Betracht kommt – auf die Vertragsabrundungsklausel des Art. 352 AEUV.

Der Gerichtshof bestätigte mittlerweile, dass auch die Harmonisie‐
rungskompetenz aus Art. 114 AEUV eine taugliche Vertragsgrundlage für
die politikspezifische Errichtung von Agenturen darstellt.9 Dieser Schluss
des Gerichtshofs ist durchaus kritisch zu sehen. Dies folgt einerseits da‐
raus, dass die Errichtung einer Agentur gerade nicht die Angleichung der
Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten bezweckt, son‐
dern vielmehr den Transfer von Verwaltungsaufgeben in die Unionseigen‐
verwaltung, andererseits ist die vom Gerichtshof hierzu vertretene Rechts‐
ansicht nicht zuletzt deswegen von besonderer Bedeutung, weil im Mitent‐
scheidungsverfahren eine qualifizierte Mehrheit ausreicht, während
Art. 352 AEUV Einstimmigkeit erfordert. Dem Unionsgesetzgeber ver‐
bleibt jedenfalls ein gestalterischer Spielraum bei der Beurteilung, ob die
jeweiligen primärrechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung einer
Agentur gegeben sind.

8 EuGH Rs. C-270/12 vom 22.01.2014 (Vereinigtes Königreich vs. Parlament und
Rat), Rn. 79.

9 EuGH Rs. C-217/04 vom 02.05.2006 (Vereinigtes Königreich vs. Parlament und
Rat); vgl. auch EuGH Rs. C-270/12 vom 22.01.2014 (Vereinigtes Königreich vs.
Parlament und Rat).
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Des Weiteren stellen sich – gerade im Hinblick auf die Delegation von
Entscheidungsmacht – die Fragen, ob und in welchem Ausmaß Befugnisse
an selbstständige Regulierungsagenturen übertragen werden dürfen und
wo die Kompetenzen der Regulierungsagenturen zwingend enden müssen.
Aus den Meroni-Entscheidungen des Gerichtshofs aus dem Jahr 1958 er‐
gibt sich, dass den Regulierungsagenturen zur Wahrung des institutionel‐
len Gleichgewichts (damals noch „Gleichgewicht der Gewalten“) lediglich
Befugnisse zu Einzelfallentscheidungen in spezifischen, genau definierten
Bereichen und keine „wirklichen“ Ermessensbefugnisse und noch weniger
Ermessungsbefugnisse von politischem Charakter sowie Befugnisse zum
Erlass von Rechtsakten mit genereller Geltung übertragen werden dürfen.
Zudem haben die Regulierungsagenturen unter Beaufsichtigung des über‐
tragenden Organes zu stehen, dürfen die Rechtsschutzmöglichkeiten durch
die Übertragung von Befugnissen nicht verkürzt werden und muss die
Kontrolle durch den Gerichtshof gewährleistet sein.10

Das im Jahr 1958 noch sehr restriktiv interpretierte Konzept des institu‐
tionellen Gleichgewichts wurde mittlerweile jedoch abgeschwächt. Aus‐
schlaggebend hierfür waren der politische Diskurs, die Vertragsänderun‐
gen und nicht zuletzt die neuere Rechtsprechung des Gerichtshofs11 selbst.
Diesem Wandel bis hin zur im Jahr 2014 im Zusammenhang mit der
ESMA ergangenen Entscheidung des Gerichtshofs12 auf den Grund zu ge‐
hen und aus der Sicht des Rechtsschutzes neu zu bewerten, sind weitere
Herausforderungen der vorliegenden Arbeit.

Eng verbunden mit der letztgenannten Problematik ist die Frage nach
der demokratischen Legitimation der europäischen Regulierungsagentu‐
ren. Hier sind insbesondere die mangelnde demokratische Rückbindung
(Kontrolle) und die nicht ausreichend klargestellte Verantwortlichkeit (ac‐
countability) der autonomen Regulierungsagenturen sowie die zunehmen‐
de Macht des Expertentums im Sinne eines outputorientierten Demokra‐
tieverständnisses problematisch. Der zunehmende Einfluss von Experten
respektive Sachverständigen auf die Entscheidungsfindungen wird von der

10 Siehe EuGH Rs. 9/56 und Rs. 10/56 vom 13.06.1958 (Meroni vs. EGKS Hohe Be‐
hörde).

11 Insb. EuGH Rs. C-217/04 vom 02.05.2006 (Vereinigtes Königreich vs. Parlament
und Rat) und zuletzt Rs. C-270/12 vom 22.01.2014 (Vereinigtes Königreich vs.
Parlament und Rat).

12 EuGH Rs. C-270/12 vom 22.01.2014 (Vereinigtes Königreich vs. Parlament und
Rat).
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Feststellung des Gerichts, dass eine fachliche Legitimation nicht ausrei‐
che, um die Ausübung von Hoheitsgewalt zu rechtfertigen, faktisch kaum
geschmälert.13 Umso stärker stellt sich die Frage nach der demokratischen
Rückbindung und der Verantwortlichkeit. Diesen Punkt soll die vorliegen‐
de Arbeit unter Hinzuziehung der gegenwärtigen Bemühungen der Organe
der Union um ein gemeinsames Konzept für Regulierungsagenturen dis‐
kutieren.

Im Jahr 2008 berichtete die Kommission in Form einer Mitteilung über
Mängel insbesondere die Kohärenz, Effizienz, Rechenschaftspflicht und
Transparenz der Regulierungsagenturen betreffend und schlug zur Abhilfe
ein gemeinsames Konzept für diese Agenturen vor.14 Dieser Mitteilung
folgte im Jahr 2012 eine gemeinsame Erklärung des Europäischen Parla‐
ments, des Rates der EU und der Europäischen Kommission zu den dezen‐
tralen Agenturen.15 Diese gemeinsame Erklärung enthält im Anhang ein
„Gemeinsames Konzept“ für die Einrichtung, Struktur und Arbeitsweise
der Regulierungsagenturen, das allerdings rechtlich nicht bindend ist. Eine
Erörterung dieser jüngsten Bestrebungen zur Schaffung von gemeinsamen
Rahmenbedingungen für Regulierungsagenturen fehlt in der Literatur bis‐
lang.

Es mag sich auf den ersten Blick die Frage stellen, warum all die in die‐
sem Kapitel versammelten Problemstellungen aufgeworfen werden, da
sich die vorliegende Arbeit doch mit dem Rechtsschutz privater Akteure
gegenüber den Regulierungsagenturen befasst. Hierzu ist zweierlei anzu‐
merken: Zum einen scheint es erforderlich, das „Wesen“ des Agenturwe‐
sens zu erfassen, bevor Überlegungen zum Rechtsschutz angestellt werden
können, zum anderen stehen einige dieser Problemstellungen in sehr en‐

13 EuG Rs. T-13/99 vom 11.09.2002 (Pfizer Animal Health vs. Rat), Rn. 201.
14 Mitteilung der Kommission vom 11.03.2008, Europäische Agenturen – Mögliche

Perspektiven, KOM(2008) 135 endg., S. 7 ff.
15 Die Europäische Kommission benennt die Regulierungsagenturen in jüngster Zeit

häufig als „dezentrale Agenturen“, da die Regulierungsagenturen im Gegensatz zu
den Exekutivagenturen nicht bei der Kommission eingerichtet, sondern ihre Stand‐
orte vielmehr über die EU verteilt sind. Diese Bezeichnung ist jedoch etwas irre‐
führend, da das Agenturwesen zu einer Zentralisierung der Aufgabenwahrneh‐
mung in den europäischen Agenturen führt, die nur aus Sicht der Organe der Uni‐
on als dezentral bezeichnet werden kann, nicht jedoch aus Sicht der Mitgliedstaa‐
ten bzw. im Verhältnis der Mitgliedstaaten zur Union. Um Missverständnisse zu
vermeiden, bleibt die vorliegende Arbeit bei dem Begriff der Regulierungsagentu‐
ren.

1. Einleitung

24



gem Zusammenhang mit der Frage nach dem Rechtsschutz selbst. Sind die
(Entscheidungs-)Befugnisse der Regulierungsagenturen und insbesondere
deren Grenzen nicht ausreichend klar definiert beziehungsweise die Inter‐
pretationsspielräume groß, so nimmt dies Einfluss auf die Rechtssicherheit
und das Prozessrisiko der privaten Akteure. Je größer die Entscheidungs‐
macht der Agenturen und ihr Ermessensspielraum sind, desto stärker stellt
sich aus Sicht der rechtsunterworfenen privaten Akteure die Frage nach
der Verantwortlichkeit und der demokratischen Legitimation der Regulie‐
rungsagenturen. Ähnliches gilt für die gerichtliche Kontrolle: Je höher die
Eingriffsintensität ist, desto stärker stellt sich das Problem der Effektivität
der gerichtlichen Kontrolle. Der private Akteur steht zudem vor der He‐
rausforderung, sich nicht an die nationalen Gerichte wenden zu können,
sondern sich an unionsrechtliche Instanzen wenden zu müssen. Es gilt so‐
mit, die hier versammelten Fragen aus dem Blickwinkel des Rechtsschut‐
zes neu zu stellen.

Der Rechtsschutz privater Akteure gegen Entscheidungen der
Regulierungsagenturen

Genauso wie das Primärrecht keine ausdrückliche Rechtsgrundlage für die
Errichtung von Regulierungsagenturen enthält, sah das Primärrecht bis
zum Inkrafttreten des AEUV auch keine ausdrücklichen Bestimmungen
hinsichtlich des Rechtsschutzes gegen bindende Entscheidungen von
Agenturen vor. Diese Problematik löste die Praxis dahin gehend, dass in
den Gründungsverordnungen ausdrücklich die Möglichkeit der Klageerhe‐
bung gegen Entscheidungen der Agentur beim Gerichtshof nach Maßgabe
des Art. 230 EGV festgehalten wurde. Durch den neuen Art. 263 AEUV
wurde diese Problemstellung nun teilweise gelöst, da dieser nun ausdrück‐
lich bestimmt, dass der Gerichtshof ebenfalls die Rechtmäßigkeit der
Handlungen der Einrichtungen oder sonstiger Stellen der Union mit
Rechtswirkung gegenüber Dritten überwacht. Vom Begriff der „Einrich‐
tungen und sonstigen Stellen“ sind auch die Agenturen erfasst; allerdings
sind nur Handlungen „mit Rechtswirkungen gegenüber Dritten“ von die‐
sem Artikel umfasst.

An dieser Stelle wird es für den rechtssuchenden privaten Akteur
schwierig. Für ihn gilt es zuerst zu unterscheiden, ob eine konkrete Ent‐
scheidung oder Maßnahme unabhängig davon, wer diese inhaltlich getrof‐
fen hat, formal der Agentur oder doch eher dem übertragenden Organ, also

1.3.2.
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der Europäischen Kommission, zuzurechnen ist. Wenn nun zum Beispiel
formal die Kommission entscheidet und sie dabei ihre Entscheidung auf
Grundlage eines fehlerhaften Gutachtens einer Agentur trifft, so liegt kei‐
ne Handlung der Agentur mit Rechtswirkung gegenüber Dritten vor.
Streitgegner des privaten Akteurs wäre somit die Kommission. Der private
Akteur kann in einer solchen Konstellation nicht unmittelbar gegen die
Agentur und deren Gutachten vorgehen. Die Rechtmäßigkeit des Gutach‐
tens kann allenfalls inzident geprüft werden.

Dabei trifft den privaten Akteur aber wiederum eine besondere Darle‐
gungslast; es ist für ihn nicht ausreichend, die Rechtmäßigkeit des Gutach‐
tens, etwa wegen Ermessensmissbrauchs durch die Regulierungsagentur,
infrage zu stellen, er muss den Klagegrund vielmehr „substantiiert vortra‐
gen [und] entsprechende Beweismittel anbieten.“16 Diese Erschwernis er‐
gibt sich aus der Feststellung des Gerichts, dass der Gemeinschaftsrichter
seine Überprüfung der Beurteilung komplexer wirtschaftlicher Gegeben‐
heiten darauf beschränken muss, ob die Verfahrensregeln und die Vor‐
schriften über die Begründung eingehalten wurden, ob der Sachverhalt zu‐
treffend festgestellt wurde und ob kein offensichtlicher Beurteilungsfehler
und kein Ermessensmissbrauch vorliegen sowie dass „soweit eine Ent‐
scheidung das Ergebnis komplexer technischer Beurteilungen ist, [...] die‐
se grundsätzlich ebenfalls einer beschränkten gerichtlichen Kontrolle [un‐
terliegen]; dies bedeutet, dass der Gemeinschaftsrichter die von der Kom‐
mission vorgenommene Beurteilung des Sachverhalts nicht durch seine ei‐
gene Beurteilung ersetzen darf.“17 Die gerichtliche Kontrolle ist hiermit
stark relativiert, der Gemeinschaftsrichter und das übertragende Organ
sind hingegen entlastet.

Art. 263 AEUV Abs. 5 gestattet im Übrigen auch, dass in Gründungs‐
verordnungen besondere Bedingungen und Einzelheiten für die Erhebung
von Klagen von natürlichen oder juristischen Personen vorgesehen werden
können, die eine Rechtswirkung gegenüber diesen Personen haben. Für
die Details sind somit die Gründungsverordnungen heranzuziehen. Hier
bestehen – sofern der Rechtsschutz überhaupt ausdrücklich in der Grün‐
dungsverordnung geregelt ist – drei grundsätzliche Modelle: eine sofortige
Direktklagemöglichkeit gegen belastende Maßnahmen einer Agentur, eine
Direktklagemöglichkeit nach erfolgloser Durchführung eines agenturinter‐

16 EuG T-187/06 vom 19.11.2008 (Schräder vs. CPVO), Rn. 91.
17 EuG T-201/04 vom 17.09.2007 (Microsoft Corp. vs. Kommission), Rn. 87 f.
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nen Beschwerdeverfahrens und eine Klagemöglichkeit gegen die Kom‐
mission nach erfolgloser Durchführung eines dortigen Beschwerdeverfah‐
rens.18 Der Direktweg kann somit verschiedentlich versperrt sein, und es
gilt zu hinterfragen, ob ein verpflichtendes Beschwerdeverfahren für den
privaten Akteur eine zusätzliche Option oder eine weitere Hürde im Sinne
einer Verlängerung des Rechtsweges darstellt. Zudem legt der Gerichtshof
den Begriff der individuellen und unmittelbaren Betroffenheit des Art. 263
Abs. 4 AEUV, der für die Frage der Zulässigkeit der Nichtigkeitsklage ent‐
scheidend ist, sehr restriktiv aus. Dadurch bleibt die Nichtigkeitsklage für
jene, die nicht am Verfahren vor der Agentur beteiligt waren, oder an die
eine Entscheidung nicht unmittelbar gerichtet ist, vielfach verwehrt.

Die hier vorgenommene Voranalyse lässt vermuten, dass die Rechts‐
schutzmöglichkeiten aus Sicht des privaten Akteurs mitunter unzureichend
sind und der Rechtsschutz nicht ausreichend gesetzlich determiniert, son‐
dern interpretationsbedürftig und intransparent ist. Da eine umfassende
Analyse des Rechtsschutzes von privaten Akteuren gegen Regulierungs‐
agenturen in der Literatur bislang fehlt, möchte die vorliegende Studie die‐
se Lücke ein Stück weit schließen und den Rechtsschutz aus Sicht der pri‐
vaten Akteure untersuchen. Hierzu soll nicht nur eine ausführliche und
kritische Analyse der Rechtsschutzmöglichkeiten der privaten Akteure
vorgenommen werden, sondern anschließend auch der Rechtsschutz gegen
bindende Entscheidungen der Regulierungsagenturen im Lichte des Gebo‐
tes eines umfassenden und effektiven Rechtsschutzes betrachtet und be‐
wertet werden.

Das Gebot des effektiven Rechtsschutzes, das der Gerichtshof aus den
Verfassungstraditionen der Mitgliedstaaten sowie aus den Art. 6 und 13
der EMRK ableitete und zum Rechtsgrundsatz des Unionsrechts erhob,19

ist nunmehr als das „Recht auf einen wirksamen Rechtsbehelf und ein un‐
parteiisches Gericht“ in Art. 47 der Charta der Grundrechte der EU (GRC)
verbrieft. Dieses Grundrecht verbürgt das Recht jeder Person, deren durch
das Recht der Union garantierte Rechte oder Freiheiten verletzt worden
sind, einen wirksamen Rechtsbehelf bei einem Gericht einzulegen sowie
das Recht, dass ihre Sache von einem unabhängigen, unparteiischen und
zuvor durch Gesetz errichteten Gericht in einem fairen Verfahren öffent‐
lich und innerhalb angemessener Frist verhandelt wird. Dementsprechend

18 Görisch, Die Agenturen der Europäischen Union, JURA 1/2012, S. 42 (50).
19 Beginnend mit EuGH Rs. C-222/84 vom 15.05.1986 (Johnston vs. Chief Consta‐

ble of the Royal Ulster Constabulary).
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muss dann, wenn eine Person durch eine Handlung oder eine Entschei‐
dung einer Agentur in ihren unionsrechtlich garantierten Rechten verletzt
sein kann, der Rechtsschutz des Art. 47 GRC gewährleistet sein. Des Wei‐
teren ist der unionsrechtliche Gesetzgeber verpflichtet, Rechtsschutzmög‐
lichkeiten vorzusehen, die den Anforderungen des Art. 47 GRC genügen.

Es gilt somit kritisch zu hinterfragen, ob beziehungsweise inwieweit die
grundrechtlichen Rahmenbedingungen im Hinblick auf bindende Ent‐
scheidungen der Regulierungsagenturen erfüllt sind. Hierbei soll auch die
Möglichkeit der Anrufung des Europäischen Gerichtshofs für Menschen‐
rechte diskutiert werden, die dann gegeben sein könnte, wenn die Klage an
den Gerichtshof der Europäischen Union gemäß Art. 263 Abs. 4 AEUV
verwehrt bleibt.

Zielsetzungen und Forschungsstand

Bislang liegen im deutschsprachigen Raum nur wenige umfassende Studi‐
en zu den Regulierungsagenturen vor.20 Während sich diese Studien – wie
auch einzelne Aufsätze – mit den Fragen der Grenzen der Entscheidungs‐
befugnisse, der demokratischen Legitimation sowie der Verantwortlichkeit
der Agenturen auseinandersetzten, wird der Rechtsschutz von privaten
Akteuren gegen Regulierungsagenturen jedoch regelmäßig entweder aus‐
geblendet oder nur als Randthema geführt. Im Rahmen dieser Studie soll
nun der Rechtsschutz in den Mittelpunkt gerückt, des Weiteren sollen die
Fragen nach der Legitimation von Regulierungsagenturen aus dem Blick‐
winkel des Rechtsschutzes der privaten Akteure neu gestellt werden. Fer‐
ner sollen die Qualität und Effektivität des Rechtsschutzes aus Sicht der
privaten Akteure und im Lichte der Grundrechte analysiert und bewertet
sowie eventuelle Rechtsschutzdefizite herausgestellt und Vorschläge zur

1.4.

20 Michel, Institutionelles Gleichgewicht und EU-Agenturen: Eine Analyse unter be‐
sonderer Berücksichtigung der European Banking Authority (2015); Saerbeck,
Unabhängige europäische Regulierungsagenturen: Ihr Einflusspotenzial am Bei‐
spiel der Europäischen Umweltagentur (2014); Neumann, Die Europäische Grenz‐
schutzagentur Frontex (2014); Pawlik, Das REACH-System und die Meroni-Dok‐
trin (2013); Seehase, Die Grenzschutzagentur FRONTEX (2013); Orator, Mög‐
lichkeiten und Grenzen der Einrichtung von Unionsagenturen (2011); Görisch,
Demokratische Verwaltung durch Unionsagenturen (2009), Vgl. auch das Stan‐
dardwerk Fischer-Appelt, Agenturen der Europäischen Gemeinschaft (1999).
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